
#APPLEGAL | RECHTLICHE STOLPERSTEINE BEI 
DER ENTWICKLUNG, ERSTELLUNG UND DEM 
VERTRIEB VON APPS

23. Februar 2016
#SMWHH | betahaus Hamburg

Dominik Schmidt | Rechtsanwalt



GRÜNDERSZENE-HEADLINE DER LETZTEN WOCHE 2



GRÜNDERSZENE-HEADLINE DER LETZTEN WOCHE 3



AKTEURE BEI DER ENTWICKLUNG, ERSTELLUNG UND DEM VERTRIEB VON APPS 4

APP-
ENTWICKLER

APP-STORE / 
-PLATTFORM

DRITT-
CONTENT-
CREATOR

USER
APP-

ANBIETER



DIE VIER REGELUNGSBEDÜRFTIGEN BEREICHE 5
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Stellen wir uns vor, wir haben eine Idee für eine neue Messaging-App:

• Die iOS- & Android-App soll es Usern z. B. ermöglichen, untereinander Textmitteilungen, Bilder, 

Soundfiles, Standorte etc. zu verschicken

• Ein Icon ist entworfen, ein Name gefunden:

WhatsUpp
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Schutzrechte Dritter, z. B.:

• Marken- und andere Kennzeichenrechte 

• Designs

• Patente

• wettbewerbsrechtliche Besitzstände
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WARUM BRAUCHT EINE 

TASCHENLAMPEN-APP 

ZUGRIFF AUF 

KONTAKTDATEN 

DES NUTZERS?



PRIVACY – DIE SPIELREGELN 13

Datenschutzrechtliche Grundsätze:

• Gesetzlicher Vorbehalt / Einwilligungserfordernis als Rechtsgrundlage für jede 

Datenverarbeitung

• Gebot der Datenvermeidung und Datensparsamkeit

• Bei Outsourcing der Datenverarbeitung: Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung mit zu 

treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen

• Datenschutzerklärung, u. a.:

• Art, Umfang, Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

• Zu Beginn des Nutzungsvorgangs

• Auskunfts-, Widerrufs-, und Löschungsrechte / -pflicht
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Content-Grundsätze: 

• Inhalte können in der Regel nur mit Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers verwendet 

werden – Lizenzierung

• Zweckübertragungslehre : „Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die 

(§31 Abs. 5 UrhG) Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, 

so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde 

gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich 

erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob ein 

Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches 

oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit 

Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen 

Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.“
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• Einbindung von Dritt-Content (z. B. user-generated content, Bilder, Musik, Karten etc.) nur nach 

vorheriger Lizenzierung in dem jeweils notwendigen Nutzungsumfang 

• Sonderkonstellation bei Open Source Software:

• OSS-Module können nur unter Einhaltung der jeweiligen Lizenzbestimmungen verwendet werden (vgl. 

mit Creative Commons Inhalten)

• Copyleft-Klauseln erlauben Änderungen / Bearbeitungen meist nur dann, wenn diese 1:1 

weitergegeben werden

• Bei Nichteinhaltung droht der Wegfall der entsprechenden Rechte
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App-Entwickler ./. App-Entwicklungsplattform: 

• Vertragsverhältnis, z. B. über iOS Developer 

Program License Agreement (iDPLA)

• Nutzungs- & Entwicklervorgaben (technischer / 

inhaltlicher Rahmen, Rechte und Pflichten, 

Datenschutz, In-App-Purchases / Zahlungsflüsse 

etc.)

Registrierung zum 
iOS Developer 

Program

Abschluss des iOS 
Developer Program
License Agreement

Zugang zur iOS-
Entwicklungs-

plattform
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App-Entwickler ./. App-Entwicklungsplattform: 

• Konformitätsprüfung vor Veröffentlichung nach 

App Store Review Guidelines – erheblicher 

Ermessens- und Beurteilungsspielraum 

• „Review Board“ (interne Revisionsinstanz) –

Widerspruchsmöglichkeit über iOS Developer 

Center

Fertig erstellte App
Konformitäts-

prüfung
Vertrieb im App 

Store
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App-Entwickler ./. App-Anbieter: 

• App-Entwicklungs- / -Erstellungs-Vertrag

• Was ist von wem zu tun? (klar formulierte 

Leistungsbeschreibung u. a. zu Funktionalität, 

Kompatibilität)

• Wer hat wann was zu tun? (Lasten- und Pflichtenheft, 

Fristenplan)

• Wer haftet wofür und gewährleistet was? (z. B. 

Datensicherungspflichten, Übertragung in App-Store)

• Wer holt wie Zertifikate, Rechte Dritter etc. ein?
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Informationspflichten des App-Anbieters: 

• Impressum

• Datenschutzerklärung

• Einräumung von Nutzungsrechten (z. B. bei user-

generated content) erforderlich?

• Bei E-Commerce-Funktionen (z. B. IAPs, Shop-

System etc.) – AGB, Widerrufsbelehrung, PAngVO

etc.

• Spezialrechtliche Ausgestaltung, z. B. bei Apps im 

Medizin-, Lebensmittel-Bereich etc. 
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App-Vertrieb: 

• Bewerbung der App etc. folgt den normalen, u. a. 

wettbewerbsrechtlichen Regeln

• Hersteller- / Plattform-eigene brand guidelines, u. a. 

mit Vorgaben zu „Laden im App Store“-Badge- / 

Produktbilder-Einbindung, Schreibstil etc.
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FECHNER Rechtsanwälte PartmbB ist ein Team erfahrener 

Rechtsanwälte mit ausgewiesener Kompetenz im Medienrecht, 

Werberecht und im Schutz geistigen Eigentums.

Als Spezialisten in unserem Gebiet arbeiten wir für viele der 

bekanntesten deutschen und internationalen Werbe-, PR- und 

Designagenturen, Medien- und Industrieunternehmen sowie für 

Startups und Werbetreibende aus allen Branchen. 

Wir bieten Rechtsberatung in allen Bereichen des Urheber- und 

Medienrechts und des geistigen Eigentums sowie in angrenzenden 

Bereichen des allgemeinen Wirtschaftsrechts. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung in IT- und 

datenschutzrechtlichen Fragestellungen sowie die rechtliche 

Entwicklung, Gestaltung, Konzeption und Umsetzung von Apps. 

FECHNER

Rechtsanwälte PartmbB
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20354 Hamburg
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